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EBENE
im Bereich der Flurstücke-Nr. 6460 u.6461
mit Aufgabe des Spielplatces

A
SATZUNG

über eine Bebauungsplanänderung
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Der Gemeinderat hat diesen Bebauungsplan aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches - BauGB - in
der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBI. l.S. 2141) in Verbindung mit § 4 der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 20.03.1997 (GBI. S. 101) als
SATZUNG beschlossen.

§ 1 - Geltungsbereich
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Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung und Erweiterung ergibt sich aus seiner
Festsetzung im Lageplan Anlage Nr. 2 vom 17.05.2000

§ 2 - Umfang der Änderung

Der mit Datum vom 31.10.1966 genehmigte Bebauungsplan „Ebene" wird in seinen zeichnerischen
Festsetzungen im Bereich der Flurstücke-Nr. 6460 und 6461 geändert.

§ 3 - Bestandteile der Sateung

Bestandteile der Satzung sind :

Anlage Nr. 2, Bebauungsplan M. 1 : 500 mit Änderung der zeichnerischen Festsetzungen
vom 17.05.2000

Dem Bebauungsplan beigefügt sind :

Anlage Nr. 1 Begründung vom 17.05.2000

§ 4 - Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 BauGB in Kraft.
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